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| ZUR DISKUSSION GESTELLT

Die SP braucht eine
neue Eigentumsdebatte

Pladoyer fur eine sozialdemokratische

Privatisierungsstrategie

Ungleiche Reaktionen - Ungleiches?

Und wenn wir die Luft, die elektromag-
netischen Felder, die Berglandschaften
oder unseren Luftraum privatisierten? Ge-
nau dies ist heute im Tun, ohne dass es in
der SP grosses Aufsehen erregte. Gross ist
der Aufschrei dagegen, wenn der Staat sei-
ne Seen, seine Eisenbahnschienen, sein

Peter Knoepfel

Land oder seine Baudenkméler verkaufen
wollte, Warum stosst das eine auf und das
andere nicht? Beispiel Luft(raum): Luft
ist eine res nullius, die niemandem oder
allen gehort. Trotzdem «verfiigt» der Staat
dariiber, indem er daran Nutzungsrechte
schafft und diese an verschiedene Nut-
zergruppen verteilt. Dies geschieht etwa in
Gestalt von Genehmigungen luftver-
schmutzender Anlagen oder Verkehrszu-
lassungen von Motorfahrzeugen. Mit jeder
Autonummer werden gratis Rechte fiir die
Verschmutzung durch Tonnen von Schad-
stoffen vergeben. Dasselbe gilt fiir die
durch staatlichen Akt neu geschaffenen Li-
zenzen fir elektromagnetische Frequen-
zen, mit denen unser Lebensraum all-
méhlich aufgefiillt wird. Darliber wird we-
nig geredet. Pldne zur Privatisierung von
Seen, Schienennetzen oder Baudenkma-
lern erregen dagegen grosse Aufmerk-
samkeit. Das liegt wohl daran, dass hier
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nicht begrenzte Titel (wie Lizenzen, KKon-
zessionen oder Luftverschmutzungsrech-
te), sondern zivilrechtlich definiertes
Volleigentum in private Hinde gehen soll.
Und dies fiir immer und ewig,

Dilemma sozialdemokratischer
Politik

Die bewusst breit gewdhlte Palette von Pri-
vatisierungsvorgéingen zeigt das Dilemma
auf, in dem sich sozialdemokratische Po-
litik in der heutigen Privatisierungsdebatte
befindet. Denn ihre zentralen Werte von
Solidaritdt und Gleichheit erfordern in der
Tat, dass jeder Person minimale (zumin-
dest eigentumsdhnliche) Rechte zukom-
men und dass diese heute ungerecht ver-
teilten Rechte umverteilt werden sollen. So
miissten nicht nur den Automobilisten,
sondern auch den Einwohnern Luftnut-
zungsrechte zustehen. Die Verftigharkeit
solcher Rechte droht allerdings zu schwin-
den. Denn diese haben sich die Auto- und
Fabrikschlotbesitzer bereits weitgehend
angeeignet, weshalb die «gewdhnlichen»
Einwohner das Nachsehen haben. Ahn-
liches gilt fiir die grossen Telecom-Betrei-
ber, die sich den Elektromagnetfeld-Ku-
chen unter sich aufteilen. Jene, die daran
in Gestalt einer elektrosmogfreien Sphé-
re partizipieren wollen, bleiben draussen
und miissen gegebenenfalls gesundheitli-
che Schiden in Kauf nehmen.



Die Schaffung solcher mehr oder weniger
exklusiver und jeder Person zuzuteilender
Nutzungsrechte ist vermutlich der einzig
wirksame Weg, um die dringend notige
Umverteilung endlich in Angriff zu neh-
men. Rechtstechnisch bedeutet dies nichts
anderes als die Uberfiihrung einer res nul-
lius in ein privates Nutzungsrecht und da-
mit eine «Privatisierung». Dasselbe gilt fiir
die Landschaft, an der heute michtige
Tourismusunternehmen zunehmend Rech-
te beanspruchen, gegeniiber denen die
«Einheimischen» das Nachsehen haben.
Sie bekommen «ihr» Matterhorn vor lau-
ter — exklusiver — Aussichtstiirme und Ho-
telbauten nicht mehr zu sehen. Solche
schleichenden Privatisierungsprozesse
sollten wir vermehrt zur Kenntnis nehmen.
Thr Vergleich mit der «normalen» Priva-
tisierung kann uns einiges lehren. Die De-
finition und Zuordnung der beschriebenen
«Rechte» an Luft, Landschaft, Wasser usw.
erfolgt iiber die Schaffung (oder implizi-
te Anerkennung) neuer eigentumsdhn-
licher Titel durch den Staat. Diese unter-
scheiden sich in mancherlei Hinsicht von
demjenigen des zivilrechtlich geregelten
«Privateigentums» eines Eugen Huber, die
heute fiir Ziindholzschachteln und Schie-
nennetze gleichermassen gilt. So sind die
neuen Titel zum Beispiel (zumindest in ih-
rer minimalen Grundzuordnung) «un-
verdusserbar» (wie die Grundrechte); sie
verleihen deren InhaberInnen keine Voll-
rechte tber eine Sache oder eine
Ressource, sondern «nur» beschrankte
Verfiigungs- und Nutzungsrechte, die
sich auf einen Nutzungsaspekt oder auf ei-
ne(s) von mehreren Giitern und Dienst-
leistungen beziehen, die natiirliche
Ressourcen produzieren. Solche Rechte
sind damit weniger umfassend und ex-
klusiv als jene des von der Franzosischen
Revolution «erfundenen» (und diesbe-
ziiglich recht brutalen) Privateigentums.

Die neue Strategie: Privatisierung,
Verstaatlichung und Umverteilung

Es ist wohl auch fiir Sozialdemokraten
verniinftig anzunehmen, dass wohl-
fahrtsstiftendes Wirtschaften auf dem in-
stitutionell geregelten Tausch von klar de-
finierten und rechtlich durchsetzbaren
Rechtstiteln beruht. Wollen wir daher ei-
nen gerechteren Zugang und eine Um-
verteilung der Nutzungsmoglichkeiten
an Sachen und Ressourcen aller Art, dann
miissen zundchst solche klaren Rechtsti-
tel geschaffen werden. Die Hoffnung, die
«res nullius», das klassische Staatseigen-
tum oder die idyllische Ordnung der All-
mende (Commons) wiirden dies von al-
leine schaffen, ist ein Irrglaube. Erfolgs-
versprechend diirfte demgegeniiber der
Weg iiber eine neue Variante der Privati-
sierung sein, der uns schrittweise weg vom
brutalen Vollrechtscharakter des heutigen
Privateigentums in Richtung beschrénkter
und deshalb auch besser umverteilbarer
Nutzungsrechte fiihrt. Als strukturelle Vor-
bilder konnen etwa das «Stockwerksei-
gentum» oder das — mittelalterliche — «plu-
ra dominium» dienen. Dem Staat muss als
dem Garanten dieser neuen Titel die
Kompetenz eingerdumt werden, diese
nicht nur inhaltlich zu definieren (wie er
dies ja mit dem ZGB auch tut), sondern
diese beim Vorliegen oOffentlicher Interes-
sen auch umzubauen. Dadurch wiirde
manch eine 6ffentliche Politik nicht mehr
an der Wucht des Privateigentums zer-
schellen, sondern sie wire gleichzeitig
berufen, mit ihren Anordnungen an die
Zielgruppen auch die zu deren Erfiillung
notwendigen Verfligungs- und/oder Nut-
zungsrechte an den diesen Gruppen zu-
stechenden «Sachen» mitzugestalten.

Wohlfahrtsstiftendes Wirtschaften ist
ausserdem nur moglich, wenn sich diese
«Sachen» den berechtigten und verant-
wortlichen Personen klar zuordnen lassen.
Die «Tragedy of the Commons» (Hardin
1968) liegt ja gerade darin, dass niemand
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fiir solche Gemeinschaftsgiiter und zu-
nehmend auch fiir Staatsgiiter verant-
wortlich sein will. «Privatisierung» im Sin-
ne der Schaffung neuer Nutzungsrechts-
titel und ihre (umverteilende) Zuordnung
an Private und «Verstaatlichung» als ex-
plizite Zuerkennung der Definitions-
kompetenz an den Staat und deren akti-
ve Handhabung im Interesse gesell-
schaftlicher Problemlésungen werden zu
zwei komplementdren Elementen einer
solchen neuen Eigentumspolitik.

Von der reaktiven zur proaktiven
sozialdemokratischen Eigentums-
politik

Anstatt lamentierend zuzusehen, wie im
Zuge der europdischen und internationa-
len Globalisierung Staatseigentum ver-
scherbelt wird, sollte die SP diesen Prozess
dazu nutzen, eine neue, m. E. biindnis-
und mehrheitsfahige Eigentumspolitik zu
formulieren. Sie muss sich endlich zu-
riickmelden auf dieser Biithne, von der sie
in den spiten 60er Jahren abgetreten ist.
In diesem Sinne sollte sie in Koalition mit
der wachsenden Gruppe der gerade auch
aus der Wirtschaft stammenden Verlierer
des grossen, oft schleichenden Nut-
zungsrechtsmonopoly eine alternative
Privatisierungsstrategie einleiten. Diese
miisste in der Forderung nach neuen, auf
bestimmte Nutzungen beschrinkten Fi-
gentumstiteln und ihrer Umverteilung
gipfeln. Diese sollen die Verfligungs- und
Nutzungsrechte an einer Ziindholz-
schachtel anders behandeln als jene an ei-
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nen Flughafen oder Finanzeigentum an-
ders als Eigentum an Wasser, Boden oder
Luft. Nehmen wir uns das «geistige» Ei-
gentum als Beispiel. Dieses kann schon
aus Griinden der Funktionsfihigkeit einer
kommunizierenden Gesellschaft niemals
derart exklusiv gestaltet sein wie das Ma-
terialgiiterrecht. Es verfligt auch nicht {iber
die gewaltigen und fir die Finanzmirkte
problematischen Wertmobilisierungspo-
tenziale wie das heutige Sach- und ins-
besondere Bodeneigentum.

Unter solchen Gegebenheiten lésst sich
auch das an sich ebenfalls richtige Wohl-
fahrtserfordernis eigeninteressierter und
selbstverantwortlicher Titelinhaber ange-
messen beriicksichtigen. Dieses ist heute
unter der Herrschaft exklusiver und welt-
weit transferierbarer Vollrechte mit ge-
ringer Sozialpflichtigkeit und des alles rei-
nigenden und vieles zerstérenden Instituts
des Konkurses in Misskredit geraten.
Denn der Titelinhaber ist in Tat und Wahr-
heit nur eigeninteressiert und nicht ver-
antwortlich. In einem mit abgestuften Nut-
zungsrechten operierenden System wére
dagegen Eigennutz im positiven Sinne be-
standsnotwendig. Zu «meinem» Luft-,
Wasser- oder Schienennutzungsrecht tra-
ge ich in meinem ureigenen Interesse Sor-
ge; ich kann fiir diese Sorge nicht den
Staat oder «die anderen» verantwortlich
machen.

Peter Knoepfel ist Professor am
IDHEAP, Institut de hautes études en
administration politique in Lausanne.




	Die SP braucht eine neue Eigentumsdebatte : Plädoyer für eine sozialdemokratische Privatisierungsstrategie

